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Zusätzliche Maßnahmen in den gelben Gebieten (AVDüV) 
Auf den gelben Feldstücken sind zusätzlich folgende Maßnahmen einzuhalten: 

Anbau von Zwischenfrüchten vor allen Sommerkulturen: 
• Sommerungen (Aussaat nach 1. Februar) dürfen nur mit Phosphat gedüngt werden, wenn im

Herbst des Vorjahres eine Zwischenfrucht angebaut und diese vor dem 15. Januar nicht
umgebrochen wurde (keine Bodenbearbeitung).

• Alternativ zur Zwischenfrucht kann auch eine Stoppelbrache bis 15. Januar stehen bleiben.
• Misslingt die Zwischenfrucht, ist dies dem örtlichen AELF zu melden (Vorlage der

Saatgutbelege bis 15. November).
• Flächen mit Vorfruchternte nach dem 1. Oktober oder einem langjährigen Niederschlagsmittel

unter 550 mm sind ausgenommen.

Erweiterte Abstände zu Oberflächengewässern bei der Aufbringung von 
phosphathaltigen Düngemitteln 

Weitere Informationen zu den Maßnahmen in den gelben Gebieten finden Sie unter 
www.lfl.bayern.de/avduev. 

http://www.lfl.bayern.de/avduev
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